
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulge-
setz - HG) vom 16.09.2014 (GV.NRW S. 547) hat die 
Universität Duisburg-Essen folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Grundordnung der Universität Duisburg-Essen vom 
13. August 2015 (Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 S. 497 / 
Nr. 95) wird wie folgt geändert: 

1. § 7 wird wie folgt geändert: 

a. In Abs. 3 Nr. 3 werden die Wörter „des Senats“ 

gestrichen. 

b. Nach Abs. 3 werden die folgenden neuen Abs. 4 
und 5 eingefügt: 

„(4) Im Rahmen der Hochschulentwicklungspla-
nung kann der Senat gemäß Abs. 1 insbesondere 

1. Empfehlungen aussprechen und Stellungnah-
men abgeben zur Errichtung, Änderung und 
Aufhebung von Studiengängen und Universi-
tätseinrichtungen, zu den Grundsätzen der Ver-
teilung der Stellen und Mittel auf die Fachbe-
reiche, zentrale wissenschaftliche Einrichtun-
gen, zentrale Betriebseinheiten und der medi-
zinischen Einrichtungen und zu den Profil- und 
Forschungsschwerpunkten der Universität so-
wie  

2. Grundsätze aufstellen für Studien-, Prüfungs- 
und Promotionsordnungen der Fachbereiche, 
zu Fragen der Weiterbildung, des Fern- und 
Verbundstudiums, des Wissens- und Techno-
logietransfers und der Forschung mit Mitteln 
Dritter.  

(5) Im Rahmen einer Benehmensherstellung mit 
dem Rektorat kann der Senat gemäß Abs. 1 eine 
Vorlage einmalig zurückverweisen. In diesem Fall 
wird sich das Rektorat vor einer Entscheidung zu-
sammen mit der oder dem Vorsitzenden des Se-
nats sowie je einer Senatsvertreterin oder einem 
Senatsvertreter der Gruppen nach § 11 Abs. 1 
Satz 1 HG um eine einvernehmliche Vorlage an 
den Senat bemühen.“ 

c. Die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden zu den Abs. 6 
bis 8. 

2. In § 8 Abs. 3 werden die Wörter „von zentralen Lei-

tungsorganen“ durch die Wörter „von zentralen Orga-
nen“ ersetzt. 

3. In § 10 Abs. 1 werden die Wörter „Studierendenschaft 

wählt“ durch die Wörter „Studierenden wählen“ ersetzt. 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2015 in Kraft. Sie wird 
im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen - 
Amtliche Mitteilungen veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 
04.09.2015. 

 

Duisburg und Essen, den 25. September 2015 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Frank Tuguntke 
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